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2. Estonia

3A. Ministry of Economic Affairs and Communications, karl.stern@mkm.ee

3B. Ministry of Climate, info@kliimaministeerium.ee

4. 2024/0342/SE - S90E - Treibhausgase oder ozonschädigende Gase

5.

6. Estland hat eine klärende Frage zur Notifizierung Schwedens 2024/342.

Bitte machen Sie nähere Angaben zu den möglichen Auswirkungen der Verordnung „Anordnung zur Änderung der
Anordnung (2020): 1180) über bestimmte Treibhausgasemissionen" gemäß Anhang 2, Beschreibung 5, die Sportboote als
Sektor einschließt, in dem die Verbrennung von Brennstoffprodukten überwacht und gemeldet werden muss.

Spezifisch möchten wir verstehen, welche spezifischen Verpflichtungen aufgrund dieses Änderungsantrags für
Sportbootbetreiber (einschließlich ausländischer Betreiber) gelten, insbesondere in Bezug auf die Überwachung und
Berichterstattung über Treibhausgasemissionen.

Wir bitten die schwedischen Behörden, bis spätestens 23. September zu antworten.
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